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Kennzeichen (bei Antwort bitte angeben) 

Bezug 

61 2102/2-11/11/03 

Betrifft 

Bearbeiter 

Dr. Hofer 

(0 27 42) 9005 
Durchwahl 

15337 
Datum 

'- 6. Mai 2003 

Bundesgesetz, mit dem das Finanzausgleichsgesetz 2001 geändert wird 

. . . • •  1- 6. Mai 2003 
Die NÖ Landesregierung hat In Ihrer Sitzung vom ............................... folgende Stellung-

nahme zum Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Finanzausgleichsgesetz 2001 

geändert wird, beschlossen: 

Die Erklärung der Kohleabgabe zur ausschließlichen Bundesabgabe wird entschieden ab­

gelehnt, und es wird gefordert, dass die Kohleabgabe zur gemeinschaftlichen Bundesab­

gabe erklärt wird, von deren Ertrag mindestens 50 % den Ländern zuzukommen hat. 

Im gegebenen Zusammenhang wird auf den Beschluss der Landesfinanzreferentenkonfe­

renz vom 25. September 2002 hingewiesen, wonach angesichts der gravierenden Minder­

einnahmen der Länder aufgrund der Steuerreform 2004 in Höhe von € 29,67 Millionen im 

Jahr 2004, in Höhe von € 90,13 Millionen im Jahr 2005 und in Höhe von € 134,82 Millio­

nen im Jahr 2006 die Kohleabgabe nicht eine ausschließliche Bundesabgabe, sondern 

eine gemeinschaftliche Bundesabgabe sein soll, deren Ertrag zu mindestens 50 % den 

Ländern zugute zu kommen hat. 

Parteienverkehr: Dienstag 8 - 12 Uhr und 16 - 18 Uhr; St. Pölten, Landhausplatz 1, Haus 3 - Mistelbach 
Zum Nahzonentarif erreichbar über ihre 

Bezirkshauptmannschaft + Durchwahlklappe bzw. mit 109 die Vermittlung 
Telefax (02742) 9005113610 - E-Mail postlandnoe@noel.gv.at-Internet http://www.noe.gv.at- DVR: 

0059986 
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Dem Präsidium des Nationalrates werden u.e. 25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme 

übermittelt. 

NÖ Landesregierung 

Dr. Pr ö 11 

Landeshauptmann 
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LAD1-VO-13010/413 

1. An das Präsidium des Nationalrates (25-fach) 

2. an das Präsidium des Bundesrates 

3 . an alle vom Lande Niederösterreich entsendeten Mitglieder 

des Bundesrates 

4. an alle Ämter der Landesregierungen 

(zu Handen des Herrn Landesamtsdirektors) 

5. an die Verbindungsstelle der Bundesländer 

6. an das Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst 

7. an den Landtag von Niederösterreich 

(zu Handen des Herrn Präsidenten) 

zur gefälligen Kenntnisnahme 

Für die Richtigkeit 

der Ausfertigung 

iiwJV1/A 

NO Landesregierung 

Or. Pröll 

Landeshauptmann 
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